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Für lebendige Entwicklung

SEITE DES DIREKTORS

Albert Leiser

Es ist schon verrückt: Unsere neue Justizdirektorin möchte,
«wenn sie könnte, das Kaspar-Escher-Haus durch ein vollkommen
anderes Verwaltungsgebäude ersetzen» (NZZ 6.8.15). Der
Zürcher Heimatschutz dagegen setzt alles daran, nicht nur das
Manor-Gebäude, sondern auch dessen Funktion zu schützen.
Will heissen: Einmal Warenhaus, immer Warenhaus.

Um das Kaspar-Escher-Haus müssen wir uns keine Gedanken
machen. Ganz ernst war es Frau Fehr wohl nicht. Im Gegensatz zum
Heimatschutz. Der findet es nicht lustig, dass das Baurekursgericht
sein Ansinnen als «praxisfern» abgewiesen hat. Auch der Hinweis, nicht
einmal beim Grossmünster sei die Nutzung denkmalschutzfähig, hält
ihn nicht davon ab, ans Verwaltungsgericht zu gelangen.

Für die Unterschutzstellung der Funktion eines Gebäudes fehlt
schlicht und einfach eine gesetzliche Grundlage. Das haben Stadtrat
und Baurekursgericht erkannt. Man muss dem Heimatschutz aber
insofern Recht geben, als es in der Tat eine Grundsatzfrage ist , ob bei
einem Gebäude Fassade, Treppenhaus, Handläufe etc. auf alle
Ewigkeit unverändert bleiben müssen oder auch sein Verwendungs-
zweck. Wie viel Konservierung für die Bewahrung der Identität
einer Stadt nötig ist und wie viel Konservierung eine Stadt verträgt, die
sich weiterentwickeln will, ist eine Frage, die weit über das Juristische
hinausgeht.

Die Stadt Zürich ist ein quicklebendiger Organismus. Sind es nicht
gerade die Veränderungen, welche das ausmachen? Wäre eine Entwick-
lung wie in Zürich-West denkbar, wenn dort bei den Gebäuden
der Verwendungszweck eingefroren worden wäre? Sollte in Sihlcity
heute noch Papier produziert werden? Sollte man verhindern, dass
aus der alten Selnau-Post ein Hotel wird? Es muss zu denken geben, dass
das Einfrieren eines Verwendungszwecks in Kreisen, die sich
sicherlich als fortschrittlich bezeichnen, eine grosse Anhängerschaft
gefunden hat. Dass sie «grundsätzlich die Vielfalt und Durch-
mischung an der Bahnhofstrasse (warum eigentlich nur die Bahnhof-
strasse?) erhalten» wollen, tönt zwar nicht schlecht, grenzt aber
bei Lichte besehen an Planwirtschaft. Am Ende würde irgendein Amt
bestimmen, welche Geschäfte es an der Bahnhofstrasse geben darf.
Will das wirklich jemand?

Albert Leiser
Direktor Haus-
eigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

St. GaGaGallen
Winterthur

Zürich
Dietikon

Basel

BeBernrn
Zug

Hauswartung | Reinigung | Kundengärtnerei | Handwerkerteam

Hauswartung von Alphaplan. Ihr bester Plan für den
perfekten Unterhalt von Liegenschaften.

Plan für denAlphaplan.Alphaplan. Ihr bester Plan
Liegenschaften.Liegenschaften.

HauswartungHauswartung
perfektenperfekten Unterhalt
Hauswartung von Alphaplan.Alphaplan.

Unterhalt von Liegenschaften.Liegenschaften.

0848 90 1000
www.alphaplan.ch
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Bis zum Jahr 2019 werden rund 240 000
Haushalte und Unternehmen in der Stadt
Zürich mit Glasfasern erschlossen – vor-
ausgesetzt, die Eigentümer unterzeichnen
einen Leitungsanschlussvertrag. Denn erst
dann kann ewz die Glasfasern bis in die
Gebäude bauen. Dank dem raschen Bau-
fortschritt profitieren immer mehr Zür-
cherinnen und Zürcher von ultraschnellem
Internet, digitaler Telefonie oder hochauf-
lösendem Fernsehen.

«Könntest du bitte aus dem Internet? Ichmuss
telefonieren.» So lange ist es gar nicht her,
dass Surfen und Telefonieren gleichzeitig
nicht möglich waren. Der Datenverkehr und
die Datenmengen auf den Telekommunika-
tionsnetzen haben in den letzten Jahren ex-
plosionsartig zugenommen. Derzeit verdop-
peln sich die Volumen jedes Jahr, Tendenz
steigend. Bestens veranschaulicht wird dies

beispielsweise anhand des Videokanals You-
Tube: 2014 wurden dort durchschnittlichmehr
als 300 Stunden Videomaterial pro Minute
hochgeladen; 2007 waren es noch acht Stun-
den pro Minute.

Glasfasern als Basisinfrastruktur
Nur Glasfasern können diese Datenmengen
in Zukunft übertragen. Aber noch wichtiger:
schnelle und stabile Internetverbindungen
sind aus dem Alltag schon heute nicht mehr
wegzudenken. Wer ein Haus baut und auf
einen Glasfaseranschluss verzichtet, kann ge-
nauso gut auch den Strom- oder Wasseran-
schluss weglassen.

Voraussetzung für einen Glasfaseran-
schluss ist, dass die Eigentümer einen Lei-
tungsanschlussvertragmit ewz unterzeichnen.
In den bisher mit Glasfasern erschlossenen
Gebieten der Stadt wurde dies erfreulicher-
weise von über 95 Prozent der Eigentümer

Städtisches Glasfasernetz

In Zürich sind bereits über
150 000 Anschlüsse gebaut

*Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm
ProKilowatt unter der Leitung des Bundesamts für Energie.

Gefrierschrank EUF 3042 FW NoFrost
• 255 Liter Nutzinhalt Art. Nr. 163230
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% %

%
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Garantieverlängerungen
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Tiefpreisgarantie

Waschmaschine WAPC 86541
• SoftMove schützt die Fasern durch
abgestimmte Trommelbewegungen
• Uebersichtliches Klartextdisplay
mit 6 wählbaren Sprachen • Diverse
Spezialprogramme: Sport, Jeans,
Babywäsche, etc. Art. Nr. 126250

Wäschetrockner TRPC 76520
• PremiumCare schützt Form und
sorgt für weniger Knitterfalten
• Uebersichtliches Klartextdisplay
mit 6 wählbaren Sprachen
• Direktablauf für das Kondens-
wasser möglich Art. Nr. 126081

Setpreis nur
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statt4480.–

-57%

-54%

Einführungspreis
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statt2190.–
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statt2290.–

Exclusivité

B

Digitales Klartext-Display

ProgrammierbareWasserhärte

Infos und Adressen:
0848 559 111

oder www.fust.ch



«Raum für Vertrauen
heisst für mich,
Ihre Interessen ins
Zentrum zu stellen.»
Mike Suter
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder

ImmoCorner AG

Immobilienverkauf
Immobilienbewirtschaftung

Silbernstrasse 10
8953 Dietikon
Telefon 043 343 70 00
www.immocorner.ch
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getan. Damit schaffen sie die Voraussetzung,
dass ihre Immobilie über Jahrzehnte hin-
wegmit einer modernen und leistungsfähigen
Telekominfrastruktur erschlossen ist. Ausser-
dem profitieren sie davon, dass die Erschlies-
sung im Rahmen des aktuellen Glasfaser-
projekts von ewz kostenlos ist. Eine spätere
Nachrüstung wird hingegen etwas kosten.

Grosse Auswahl und Gratistests
Ist die Liegenschaft einmal mit Glasfasern er-
schlossen, steht also noch die Auswahl des
Anbieters und des gewünschten Services be-
vor. Da ewz selber keine Telekomdienste wie
TV, Internet und Telefonie anbietet, stehen auf
dem ewz.zürinet Angebote von 13 verschiede-
nen Anbietern zur Auswahl.

Um das passende Angebot zu finden, hat
ewz eine Orientierungshilfe auf http://portal.
zuerinet.ch aufgeschaltet. Nachdem die ge-

wünschten Dienstleistungen Internet, TV und
Telefonie selektiert wurden, können die Inte-
ressenten zusätzliche Optionen wählen: wie
schnell das Internet sein soll, ob beim TV die
Option Replay oder Aufnahme enthalten sein
soll, ob man beispielsweise mit einer Flatrate
telefonierenmöchte und vieles mehr. Diemeis-
ten Angebote können dabei auch unverbind-
lich und gratis während vier Wochen getestet
werden.

Zudem bietet ewz die Installation und In-
betriebnahme kostenlos an.Wermöchte, kann
sich so auf einfacheWeise unverbindlich eine
persönliche Offerte zustellen lassen. Neben
der breiten Auswahl an Angeboten profitieren
Neukunden auch davon, dass der Anschluss
ans Zürcher Glasfasernetz kostenlos ist und
somit die heutigenmonatlichen Grundgebüh-
ren für den Festnetz- oder TV-Anschluss ein-
gespart werden können. ■



Zürich • Basel • St.Gallen • Winterthur • Bern
Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000

www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch

8604 Hegnau-Zürich Zürcherstrasse 40–42
4132 Muttenz-Basel Grenzacherstrasse 31 • 9014 St.Gallen Fürstenlandstrasse 96
3400 Burgdorf-Bern Lyssachstrasse 124D • 8400 Winterthur St.Gallerstrasse 10

Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000
www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 3014

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch

Wir verwalten
für Sie.

Hauseigentümerverband Zürich | Albisstrasse 28 | 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 50 | Fax 044 487 17 32 | hans.barandun@hev-zuerich.ch
www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hans Barandun und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 50

Ob Mietersuche, Verträge, Abrechnungen
oder Notfalldienst: Wir übernehmen für Sie die
Verwaltung Ihrer Liegenschaft. Umfassend
oder in Teilbereichen – auf jeden Fall aber zuverlässig
und kompetent. Und wenn nötig schauen wir für
Sie mit unserer eigenen Rechtsabteilung zum Rechten.



Bei Gewitter drohen neben intensiven Regenfällen auch
heftige Sturmböen und Hagelschlag. Mit wenig Aufwand
können Sie Ihr Haus vor Schäden bewahren.
Erfahren Sie mehr unter www.schuetzen-sie-ihr-haus.ch

schuetzen-sie-ihr-haus.ch
SCHADEN-
GEWITTER

Die echte Schweizer Küche

BRUNNER KÜCHEN AG 5618 Bettwil 056 676 70 70 www.brunner-kuechen.ch

Grosse, vielseitige Ausstellung mit 30 komplett eingerichteten Küchen in Bettwil.
Vom Design, Planung über die Produktion bis zur Montage alles aus einem Haus.

Halle 3 / Stand E 20
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Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2015 erhältlich
Vielfältiges Nachschlagewerk Das neu
erschienene Statistische Jahrbuch bietet
ein präzises Profil des Zürcher Stadtlebens
und ist ein Nachschlagewerk für alle, die
sich für die verschiedenen Facetten der
Stadt Zürich interessieren. Quartier-
porträts, viele hilfreiche Informationen zu
den Erhebungsmethoden und ein Glossar
für jedes Kapitel machen das Jahrbuch
leicht zugänglich.

Der Leser erfährt in 22Themen-
gebieten auf 532 Seiten etwa, dass Zürich
404783 Einwohnerinnen und Ein-
wohner hat, 387600 Personen in der Stadt
arbeiten, die 69 Stadtzürcher Banken
eine Bilanzsumme von 1,7 Billionen Fran-
ken aufweisen, 1939 neue Wohnungen
erstellt wurden, 120 Hotels 2,8 Millionen
Logiernächte verbuchten sowie 40000 Be-
sucherinnen und Besucher den Weg in die
Sukkulenten-Sammlung gefunden haben.

Das zum 109. Mal publizierte
Statistische Jahrbuch kann kostenlos
auf www.stadt-zuerich.ch/jahrbuch in
digitaler Form heruntergeladen oder
in gedruckter Form zum Preis von CHF
49.– bestellt werden (Statistik Stadt Zürich,
Tel. 044 412 08 00). Alle Tabellen des Jahr-
buchs sind ebenfalls online verfügbar,
wodurch die Daten auf einfache Weise weiter-
verarbeitet werden können. Statistik Stadt
Zürich legt neben der Optimierung für die
Weiterverwendung ebenfalls grossen Wert auf

die übersichtliche und lesefreundliche
Aufbereitung der statistischen Informationen,
was das Buch zu einem schön gestalteten und
auch für eine breite Leserschaft gut verständ-
lichen Werk macht. (rcv)
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GRÖSSTES COMPETENCE-
CENTER AUF ÜBER 200m2

Breitenacherstrasse
(vis à vis Bahnhof SZU Uitikon-Waldegg)
8142 Uitikon-Waldegg

www.benedetto.ch
benedetto@uitikon.ch
Tel. 044 405 70 00
Fax. 044 405 70 05

Wir sind für Sie da
Montag – Freitag 7.00 – 18.00
Samstag 9.00 – 14.00
oder nach Vereinbarung

Haustechnik installiert...

oder nach Vereinbarung

5074 Eiken/AG _tel. 061 826 86 86

FÜR MEHR INFORMATIONEN VERLANGEN SIE UNSERE ATTICO-BROCHURE

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR ZUSATZGESCHOSSE –
AUFSTOCKEN MIT SYSTEM-HOLZBAU

®

ATTICO SCHLÜSSEL-

FERTIG ZUM

GARANTIERTEN

FIXPREIS

Halle 6 | Stand F08

Energie 360° AG
Aargauerstr. 182 · Postfach 805 · 8010 Zürich
www.energie360.ch

ES GIBT IMMER MEHR ALS
NUR EINE GUTE LÖSUNG
Energie360°bietetdasganzeSpektrumanMöglichkeiten für Ihre
individuellbesteEnergielösungfürheuteundmorgen.

BesuchenSieuns
anderMesse

Bauen&Modernisieren

3.–6. September 2015
Halle 5, StandD04
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Unter dem Leitspruch «Mo-
dernisieren hat Zukunft» öff-
net die Schweizer Messe für
Bauen, Wohnen, Energie mit
der Eigenheim-Messe vom 3.
bis 6. September ihre Tore.
Neu mit dabei ist das Forum
Architektur «Bauen für das
21. Jahrhundert».

DieMesse Bauen&Modernisieren ist auf Haus-
eigentümer und Bauinteressierte zugeschnitten.
Sie spricht mit dem neuen Forum Architektur
auch Planer und Energiefachleute an und sen-
sibilisiert zumThema Bau und Energie. Die na-
tionale Veranstaltungsreihe wird vomBundes-
amt für Energie (BFE) und EnergieSchweiz
getragen.

Unter dem Jahresthema
«Bauen/Modernisieren für das
21. Jahrhundert» erläutern am
Freitag, 4. September 2015, nam-
hafte Architekten, darunter
DaniMénard, Präsident der SIA-
Sektion Zürich, in fünf Kurz-
vorträgen anhand realisierter
Beispiele ihre Umsetzungsstra-
tegien zur nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung, Stadtplanung und Verdich-
tung, dieWege zur 2000-Watt-Gesellschaft und
die Perspektiven im Holzbau.

Highlights 2015
«Eigenheim-Messe Schweiz»
Die Halle 6 ist Treffpunkt für Immobilien und
den modernen Hausbau. Insgesamt 26 Archi-

Modernisieren hat Zukunft

46. «Bauen & Modernisieren»

Anzeige

Hagelregen hat meine Fassade stark beschädigt.
Die Versicherung verlangt die Reparatur mit Mate-
rialien des Standards HW3. Was ist damit gemeint?

[mk] HW3 ist die Abkürzung für Hagelwiderstands-

klasse 3 und bedeutet, dass das verwendete Material

Hagelkörnern mit 3 Zentimeter Durchmesser standhält.

Unter hagelregister.ch finden Sie eine Auflistung ver-

schiedener Baumaterialien, die in die Kategorien HW3

bis HW5 eingeteilt sind. Je höher die Zahl, desto grösser

der Schutz vor Hagelschäden wie verbogene Lamellen-

storen, defekte Ziegel oder schadhafte Fassaden.

Hagelresistente Materialien mit dem Wert HW3 bieten

einen guten Schutz. Deshalb empfehlen Versicherun-

gen Ihren Kunden, bei Reparaturen und Sanierungen

mindestens diesen Standard zu verwenden.

Meine Empfehlung: Lassen Sie Hagelschäden an

der Fassade durch einen spezialisierten Handwerker

begutachten. Ansonsten riskieren Sie, dass durch die

verletzte Gebäudehülle Wasser ins Innere dringt und

Folgeschäden verursacht. Der Fachmann berät Sie,

welche Materialien mit welchem HW-Wert sich für die

Sanierung eignen und stellt Ihnen die nötigen Unter-

lagen für Ihre Versicherung zusammen. Allfällige

Reparaturen sollten Sie noch vor Beginn der nächsten

Heizperiode veranlassen.

Rat VoM HanDWERkER – HagElScHaDEn an DER FaSSaDE

Senden Sie Ihre Frage zum
thema Umbauen und
Renovieren an den Fachmann:

Max Kistler
Eidg. dipl. Gipsermeister
Max Schweizer AG
ratgeber@schweizerag.com

Kompetenz heisst für uns:Bauwerke zu schaffen, die heutewie

morgen höchsten Anforderungen gerecht werden. Seit über

100 Jahren. +41 44 929 61 61, www.gadola-bau.ch

Fassaden | Hochbau | Tiefbau | Erdwärmesonden | Immobilien

Kompe-
tenz

Sparen Sie lieber bei der Energie als beim Komfort.
Die Energieberatung der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich steht Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite, wenn Sie konkrete Massnahmen zur Reduktion Ihres persönlichen
Energieverbrauchs ergreifen wollen. Wie Sie die Energie in Ihren vier Wänden effizient
und umweltschonend nutzen können, zeigen wir Ihnen in einer persönlichen Beratung
oder auf unserer Webseite. Telefon 058 359 11 13.

MEINE MEINUNG:
Energie sparen heisst
Geld sparen – und
somit schöner Leben.

MEINE WAHL:
EKZ Energieberatung

www.ekz.ch/energieberatung

Besuchen Sie uns an der Messe

Bauen & Modernisieren, Halle 6,

Stand Nr. A21
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Aus dem Programm der Fachvorträge
Alles ,was ich für meine Elektroinstallation wissen muss! Do–So 11.15–12.00

In 10 Schritten zur Traumküche Do–So 13.30–15.00

Energie und Geld sparen mit einer Wärmepumpe Do+Fr 15.15–16.00
Sa 16.15–17.00
So 12.15–13.15

Beheizbare fugenlose Wand- und Bodenbeläge für altersgerechtes Wohnen Do+Fr 16.15–17.00

Bauen und Erneuern mit Minergie Do 12.30–13.30
Informationsveranstaltung für Hauseigentümer So 11.30–12.30

Heizung sanieren – Energie und Geld sparen Do+Fr 14.15–15.00

Multiroom, Multimedia & Heimvernetzung – Sa 10.15–11.00
Mediafachplanung, wir zeigen, wie! So 13.15–14.00

Feng Shui und Homestyling im Bauen und Wohnen Do 17.15–18.00

Wie erhalte ich den Wert meines Gebäudes? Fr 12.30–13.00

Forum Architektur – «Bauen/Modernisieren für das 21. Jahrhundert» Fr 14.00–16.00

Gestaltungsmöglichkeiten Dach/Fassade: Solare Zukunft in der Architektur Fr 17.15–18.00

Die perfekte dezentrale Energieversorgung: So 14.15–15.00
Warmwasser und Heizen mit Sonnenenergie

Nachbarstreit – was tun? Thomas Oberle, HEV Schweiz So 17.15–18.00

telligenten Zuhause und helfen, Ihr eigenes Sys-
tem zu perfektionieren.

«Feng Shui»
Die Fachleute des Berufsverbandes Feng Shui
undGeomantie Schweiz präsentieren Feng Shui
als Fundament für Bauen,Wohnen, Leben und
Arbeiten. Räume der Kraft.

«Sonnenenergie für mehr Komfort»
Die Schweizerische Vereinigung für Sonnen-
energie gibt als Konsumentenorganisation,
unterstützt vom Programm EnergieSchweiz,
Tipps für Kleinstwartungen der eigenen Solar-
anlage.

«KlimaWelten»
Hier werden keine Produkte gezeigt, sondern
Bauherren imBereich der Gebäudetechnik und

in Energiefragen bei der umfassenden Moder-
nisierung begleitet. ■

V E R A N STA LT U N G S H I N W E I S

Forum Architektur «Bauen/Modernisieren
für das 21. Jahrhundert». Neue Veranstal-
tungsreihe für Fachleute, getragen vom Bundesamt
für Energie (BFE) und EnergieSchweiz. Namhafte
Architekten und Vertreter der öffentlichen Hand
erläutern anhand konkreter Beispiele ihre Umset-
zungsstrategien zur Siedlungsentwicklung und zum
nachhaltigen Bauen im Kanton Zürich. Durchfüh-
rungen an den Baumessen der ZT Fachmessen AG.
Anmeldung für die Veranstaltung in Zürich erfor-
derlich bis 1.9.2015 an kaerle@fachmessen.ch.
Freitag, 4.9.2015, 14.00–16.00, Halle 5/6,
Messe Zürich, Raum K3
www.bauen-modernisieren.ch/forumarchitektur

T H E M A
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tekturbüros und führende Baupartner zeigen
Möglichkeiten bei Neubau, Anbau, Umbau,
Aufstockungen und Ersatzneubauten.

«Création Bad»
Hier wird in einem unverwechselbaren, inspi-
rierenden Ambiente und mit lustvoll präsen-
tierten Badserien, Badmöbeln und Armaturen
das Wasser in seiner schönsten Form erlebbar
gemacht. Halle 7.

«Schweizer Küchenbauer»
Hersteller vonMarkenküchen und für Schwei-
zer Handwerk bekannte Küchenbauer präsen-
tieren ihre Neuheiten. Dieses Jahr mit den Fi-
nalistenkonzepten zum Swiss Kitchen Award.
Hallen 3 und 4.

«Designklassiker»
Aus demHause Embru sind der berühmte «Spa-
ghetti-Stuhl» von Altorfer und der passende
Gartentisch von Haefeli zu sehen. Halle 7.

«Design-Prototypenschau ‹Schweizer Möbel›»
Die junge Generation erobert mit neuen De-
signideen und schönen Holzwerkstoffen das
Liebhaberherz. 30 ausgewählte Exponate, un-
terstützt von Modularis.

«Welcome@Home»
Generalunternehmer für intelligentesWohnen
und Multimedia beraten, geben Tipps zum in-

Ihr unabhängiger Partner für Wartungen,

Reparaturen, Modernisierungen und

Anpassungen an die ESBA-Normen.

rtwAufzugstechnik AG
info@rtw-aufzugstechnik.ch | www.rtw-aufzugstechnik.ch
Im Lörler 6 | 8902 Urdorf

M I TG L I E D E R A K T I O N

HEV-Mitglieder erhalten gegen Vorweisen ihrer
Mitgliederkarte an der Tageskasse max. 2 Eintritte
zum ½ Preis (je Fr. 8.– statt 16.–). Zudem erhalten
sie 10% Rabatt auf Zugfahrt und Transfer zur
Messe Zürich gegen Vorweisen der HEV-Mitglie-
derkarte am SBB-Schalter.



… macht Ihr Haus trocken!

Nasse Wände?
Feuchte Keller?
Das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein.

70.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Wir gehen systematisch vor –
von der Analyse bis zur Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wertsteigerung
Ihrer Immobilie. Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!

Hürlimann Bautenschutz AG
Tel. 052 / 346.26.26

www.huerlimann-bautenschutz.ch oder www.isotec.ch
Am Dorfbach 40 • CH-8308 Illnau

Halle 6 / A23

36
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Wir kämpfen
für Sie.

Hauseigentümerverband Zürich | Albisstrasse 28 | 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 11 | Fax 044 487 17 18 | cornel.tanno@hev-zuerich.ch
www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Cornel Tanno und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 11

Steht ein heikler Vertragsabschluss bevor?
Haben Sie Fragen zum Steuer-, Miet- oder Baurecht?
Komplexe rechtliche Fragestellungen erfordern
Erfahrung und Kompetenz. Unsere Juristen und Anwälte
stellen Ihnen beides zur Verfügung.

Unterhörstetten | Schlieren | Effretikon | Gossau SG

Die Einzigartige.
Die HErzog
Küche.

www.herzog-kuechen.ch

1912SE IT

D33.

...das Schlimmste am Ein-
bruch ist das Gefühl danach.

Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
CH-8048 Zürich
Tel. 044 434 10 10
www.quadragard.ch

45%
35%
10%
4%

Gerne beraten wir Sie an der
Messe

und zeigen Ihnen, wie Sie sich
schützen können.
Messe Zürich, Halle 2, Stand

kommen durch die
Garten- oder Balkontür

kommen durch ein
Fenster

bevorzugen eine
Eingangstür

steigen durch einen
Lichtschacht ein

Sichern Sie diese Schwachstellen:

Alle 8 Minuten wird in der
Schweiz eingebrochen und...

3.9.–6.9.2015

Lose Dachziegel, undichtes Flachdach,
verstopfte Regenrinne, rostige Bleche?

Bleiben Sie auf dem Boden!
Wir sind blitzschnell zur Stelle.

0 4 4 208 9 0 60

DACHGENER AL I S T

Scherrer Metec AG
8027 Zürich www.scherrer.biz



Gegen Vorweisen Ihrer HEV

Mitgliederkarte erhalten Sie

an der Tageskasse 2 Eintritte

zum halben Preis!

Die Baumesse. Wo man schaut, bevor man baut.

3.– 6.9.2015
Messe Zürich
Do–So 10–18 bauen-modernisieren.ch

Quelle: renggli-haus.ch

Patronat

zum halben Preis!

Adliswil

Einseitig angebautes
7½-Zimmer-Einfamilienhaus
An sonniger und kinderfreundlicher Lage (Quartierstrasse), Wohnfläche
ca. 182 m², Nebenfläche ca. 62 m², grosses Wohn-/Esszimmer mit Cheminée
und Ausgang in den Garten, moderne Einbauküche, Bad/WC, Dusche/WC,
sep. WC, Baujahr 1990, Grundstücksfläche 414 m², 1 Autoeinstellplatz
in UN-Garage, 2 Aussenabstellplätze. Verhandlungspreis: CHF 1300000.–.

Aesch ZH

Freistehendes 5½-Zimmer-Einfamilienhaus
an ruhiger, zentraler, sonniger und kinderfreundlicher Lage,
Wohnfläche ca. 143 m², komplett erneuerte Küche, grosses Wohnzimmer
mit Cheminée, neu angebautes/erstelltes Esszimmer mit Cheminée
und Ausgang in den Garten, 2 Nasszellen, Sauna und Dusche, Baujahr 1979,
Grundstücksfläche 832 m², Doppelgarage.
Verhandlungspreis: CHF 1700000.–.

Lufingen

Sehr gepflegtes 6½-Zimmer-Einfamilienhaus
An sonniger und kinderfreundliche Lage in einem tollen Wohnquartier,
etwas nordwestlich des Zentrums von Lufingen, Wohnfläche ca. 158.6 m²,
5 Zimmer, offene Küche mit moderner Ausstattung, grosses offenes
Wohnen/Essen mit Schwedenofen und Ausgang auf den überdachten Garten-
sitzplatz mit Aussencheminée, 2 Nasszellen sowie sep. WC, Disponibel
mit Sauna und weiterer Dusche, Baujahr 2006, Grundstücksfläche 186 m²,
2 Autoeinstellplätze in UN-Garage. Verhandlungspreis: CHF 1190000.–.

Zürich-Affoltern

Attraktives Stadthaus
4½-Zimmer-Einfamilienhaus (einseitig angebaut) an sonniger, ruhiger
und zentraler Lage, NWF ca. 95 m², Wohn-/Esszimmer mit Schwedenofen
und Ausgang in den Garten, neue Küche, neuere Luft/Wasser-
Wärmepumpenheizung, Baujahr 1945, Grundstücksfläche 309 m².
Verhandlungspreis: CHF 950000.–.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch



Parkettpflege Zürichsee

Alles andere
als ober-
flächlich.

www.parkettpflegeag.ch

Publireportage

Schlossatelier AG

Königliches Schlaferlebnis

Wer sich königlich betten und einen geruh-
samen und gesunden Schlaf nicht dem Zu-
fall überlassen möchte, der ist bei Schloss-
atelier am richtigen Ort. Seit Jahrzehnten gilt
das Schweizer Unternehmen als Top-Adresse
für handgefertigte Boxspringbetten nach
Mass.

Bei jeder Marke von Schlossatelier – sei es Ori-
ginal, Privé, Meister & Söhne oder Federa – wird
die Leidenschaft zum Detail mit bester Schwei-
zer Bettenmachertradition vereint. Verwendet
werden ausschliesslich feinste Naturmateri-
alien wie Kaschmir, Kamelwolle oder Seide.
Diese werden in der Manufaktur in Schlieren
zu Schlafstätten verarbeitet, die den Besitzern
über Jahre hinaus einen komfortablen Schlaf
garantieren. Vom Unterbau über die Matratze
bis hin zum Kopfteil verlässt nichts das Haus,
ohne von den Bettenmeistern sorgfältig vere-
delt worden zu sein – meisterlich zugeschnitten,
mit edelsten Polsterungen versehen, Stich für
Stich mit Liebe vernäht. Als besondere Dienst-
leistung haben die Kunden die Möglichkeit, die
von ihnen bestellte und von den Bettenmeistern
handgefertigte Matratze in der Manufaktur in
Schlieren persönlich abzunehmen.

Atelier auf Schloss Mühlehof
Bevor diese Meisterwerke jedoch zum Leben
erweckt werden können, müssen sie skiz-

ziert, entworfen und konstruiert werden. Dies
geschieht im Atelier auf Schloss Mühlehof im
malerischen Aargau. Ein Ort, in welchem Ästhe-
tik, höchste Noblesse und absolute Perfektion
aufeinandertreffen. In diesem Zusammenhang
setzt das Atelier auch auf den grossen Erfah-
rungsschatz von renommierten Schlafexper-
ten, Rückenspezialisten und Fachärzten. Sie
beraten das Unternehmen bei der Entwick-
lung und sind bestrebt, auch der ultimativen
Lösung noch einmal die Krone aufzusetzen.

Nachhaltige Produktion
Schlossatelier bietet Schweizer Qualität in
einem erschwinglichen Preis-/Leistungsver-
hältnis. Mit ausgesprochener Sensibilität für
Nachhaltigkeit und Komfort werden Woche um
Woche aussergewöhnlich noble Schlafstätten
in den edelsten Materialien erschaffen. Schlaf-
stätten, die Zeiten überdauern und ihre Besitzer
derart fomfortabel betten, dass sie jeden Au-
genblick auf noble Art geniessen können.

Mehr über die königlichen Betten unter:
www.schlossatelier.ch
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I N F O R M AT I O N E N

Programm:
Bern 9.30 Uhr Treffpunkt Bundeshaus, Eingang Bundesterrasse

10.00 Uhr Verfolgen des Ratsgeschehens von der Zuschauertribüne aus,
anschliessend Diskussion im Fraktionszimmer mit NR Hans Egloff

12.15 Uhr Mittagessen in der Galerie des Alpes im Bundeshaus
14.30 Uhr Spaziergang durch die Berner Altstadt (etwa 2 Stunden)

oder Zeit zur freien Verfügung

Kosten: pro Person: Mitglieder CHF 180.–/Nichtmitglieder CHF 200.–
Inbegriffen: Besuch Bundeshaus, Mittagessen inkl. Getränken, Stadtrundgang mit kompetenten

Stadtführern von Bern Tourismus

Anmeldung: Für die Anmeldung benützen Sie bitte den untenstehenden Talon. Bitte vollständig ausfüllen.
Die Platzzahl ist beschränkt, die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Anmeldeschluss: Montag, 31. August 2015
Sie können sich bis drei Wochen vor dem Ausflug abmelden, ohne dass Ihnen Kosten entstehen.
Bei späteren Abmeldungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Kosten erhoben.
Bei unentschuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen Kosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.
Wir freuen uns mit Ihnen auf einen interessanten Tag in Bern.

Ihre Kathrin Widmer und Mariann Wittmer

A N M E L D U N G F Ü R M I TG L I E D E R F O R U M

«Bern und sein Bundeshaus» vom 24. September 2015 (Angaben bitte in Blockschrift)

Anzahl Personen

Rechnung geht an Mitgliedernummer
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Name Vorname

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Datum Unterschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Mitgliederforum, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über
unsere Website www.hev-zuerich.ch unter «Seminare & Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

✂
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S E R V I C E

Ausflug Mitgliederforum

Bern und sein Bundeshaus
Gerne verfolgen wir mit Ihnen während der kommenden Herbstsession
den Ratsbetrieb in Bern. Der Ausflug findet statt am:

Donnerstag, 24. September 2015
Anreise/Rückreise individuell

Ihr Gastgeber in Bern:
Nationalrat Hans Egloff
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chem Eigenbedarf eine Erstreckung nicht
ausgeschlossen ist, wobei dieser Aspekt
recht stark in die Interessenabwägung ein-
fliesst.

– die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt
fürWohn- undGeschäftsräume: Auf allge-
meine Statistiken kann man sich jedoch
nicht in jedem Fall berufen, denn entschei-
dend ist letztlich nur, obWohnungsnot im
vergleichbaren Segment vorherrscht. Dies
muss jeweils die Mieterschaft nachweisen.

Ferner ist zu beachten, dass in gewissen Si-
tuationen eine Erstreckung ausgeschlossen ist,
nämlich bei Kündigungen:
– wegen Zahlungsrückstand desMieters (Art.

257d OR);
– wegen schwerer Sorgfalts- und Rücksicht-

nahmepflichtverletzung des Mieters (Art.
257f Abs. 3 und 4 OR);

– wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h);
– wegen einesMietvertrages, der imHinblick

eines Umbaus oder Abbruchs ausdrücklich
bis zum Baubeginn oder bis zum Erhalt der
Bewilligung befristet worden ist.

In der Regel ist auch eine Erstreckung aus-
geschlossen, wenn der Mieterschaft eine
gleichwertige Ersatzwohnung respektive Er-
satzgeschäftsräumlichkeit angeboten wird. ■

Harald Solenthaler
Lic. iur.
Rechtsberatung/Prozessführung
HEV Zürich

R E C H T
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Wenn die Mieterschaft von Wohnräumen
oder Geschäftsräumen vom Vermieter
die Kündigung erhält, kann sie nach
Art. 266m OR bei der Schlichtungsbehör-
de innert einer Frist von 30 Tagen seit der
Zustellung ein Erstreckungsbegehren bei
der Schlichtungsbehörde einreichen. So-
fern es sich um einen befristeten Miet-
vertrag handelt, kann die Mieterschaft
60 Tage vor Beendigung des Mietverhält-
nisses ein Erstreckungsbegehren stel-
len. Hat die Mieterschaft aber selber ge-
kündigt, steht ihr hingegen dieses Recht
nicht zu.

Gemäss Art. 272b OR beträgt die Er-
streckungsdauer bei Wohnräumen maximal
4 Jahre, bei Geschäftsräumen maximal 6 Jah-
re. Sofern keine endgültige Erstreckung ver-
einbart wurde, gilt diese Dauer als Höchstrah-
men, inwelchemhöchstens zwei Erstreckungen
möglich sind.

Grundsätzlich besteht für dieMieterschaft
nur die Möglichkeit einer Erstreckung, wenn
für sie oder deren Familie die Beendigung des
Mietverhältnisses eine Härte bedeuten würde,
die durch die Interessen des Vermieters nicht
zu rechtfertigen wäre. Sollte dieWohnung von
derMieterschaft nicht selber bewohnt werden,
also untervermietet haben, kann sie den oben
erwähnten Härtefall nicht geltend machen.

Einigung zwischen den Parteien als Ziel
Wie bereits aus dem Namen zu entnehmen
ist, versucht die Schlichtungsbehörde in erster
Linie eine Einigung zwischen den Parteien
herbeizuführen. Sofern bezüglich der Erstre-
ckung keine Einigung zustande kommt, be-
steht für die Schlichtungsbehörde die Mög-
lichkeit, ihren Entscheid mit einem Urteils-
vorschlag den Parteien zu eröffnen. Innert
20 Tage nach Erhalt dieses Urteilsvorschlags
kann eine der Parteien die Klagebewilligung

verlangen, aufgrund deren der Entscheid über
die Erstreckung innert 30 Tagen an die nächs-
te richterliche Instanz weitergezogen werden
kann.

Den Entscheid über die Erstreckung fällt
die Schlichtungsbehörde nach einer Interes-
senabwägung, wobei mehrere Faktoren ent-
scheidend sind:
– die Umstände beimVertragsabschluss und

der Vertragsinhalt: Beispielsweisemuss sich
die Mieterschaft bei befristeten Verträgen
von vornherein bewusst sein, dass sie die
Wohnung zu einem bestimmten Zeitpunkt
verlassenmuss, sodass eine Erstreckung in
den meisten Fällen auszuschliessen ist.
Auch bei der Miete einer Dienstwohnung
wird bei Beendigung des Arbeitsvertrages
eine Erstreckung wohl eher unwahrschein-
lich sein.

– die Dauer des Mietverhältnisses: Bei lange
dauernden Mietverhältnissen muss man
eher mit einer Erstreckung rechnen, da es
die Mieterschaft in solchen Fällen im All-
gemeinen härter trifft.

– die persönlichen, familiären und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Parteien und
deren Verhalten: für Familien mit schul-
pflichtigen Kindern oder für ältere Perso-
nen kann der Auszug aus derWohnung zu
einem besonderenHärtefall werden. Einem
Geschäftsinhaber, der auf seine Stamm-
kundschaft aus dem Quartier angewiesen
ist, wird derWegzug in ein ähnliches Lokal
auch nicht innert kurzer Frist zumutbar
sein. Wurde hingegen der Mieterschaft ge-
kündigt, weil sie in groberWeise ihre Rück-
sichtsnahmepflicht (z.B. übermässiger
Lärm) gegenüber ihren Nachbarn verletzt
hat, wird wohl kaummit einer grossen Er-
streckung zu rechnen sein.

– allfälliger Eigenbedarf des Vermieters für
sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte:
Es ist zu beachten, dass selbst bei dringli-

Mietrecht

Erstreckung des Mietverhältnisses
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eigenem Zuhause an und lassen sich unter
Gewaltanwendung Geld undWertobjekte aus-
händigen.

Abschreckende Wirkung
Nach den Befürwortern der Verstärkung des
Notwehrrechtes des Opfers, müsse sich jener,
der in das Zuhause einer anderen Person
eindringe, der Risiken bewusst sein und wis-
sen, dass das Gesetz den Täter vor den Reak-
tionen der angegriffenen Person nicht schütze.
Dieses Wissen hätte einerseits eine abschre-
ckende Wirkung, insbesondere auf gewalt-
tätige Kriminelle, die die geringere Sicher-
heit der Schweizer Grenzen und die höhere
Mobilität ausnutzten, um ihre Untaten zu
verüben.

Anderseits möchten diese Politiker, dass
die eigenen vier Wände wieder zum sicheren
Hafen werden, in welchem jede Bürgerin und
jeder Bürger das Recht hat, sich rechtmässig
gegen Einbrecher zu wehren. ■

Hauswartungen
Liegenschaftenservice

Scherrstrasse 3
8006 Zürich
044 350 64 64
info@casarep.ch

Egg ZH Rüschlikon Winterthur Rapperswil SG

Video
www.casarep.ch

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Lenzlinger Söhne AG, 8606 Nänikon/Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

Metallbau
Stahlbau
Glasbau
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Das Recht auf rechtfertigende Notwehr
ist im Strafgesetzbuch verankert (Art. 15
StGB, SR 311.0). Wird eine Person ohne
Recht angegriffen oder unmittelbar mit
einem Angriff bedroht, ist sie berech-
tigt, den Angriff in einer den Umstän-
den angemessenen Weise abzuwehren.
Was die Abwehrhandlung betrifft und
um sich nicht einer Bestrafung auszu-
setzen, verlangt der Gesetzgeber, dass
die Notwehrhandlung angemessen sein
muss.

Zwar besteht grundsätzlich keine Pflicht
des Opfers, dem Angriff eines Einbrechers
auszuweichen oder zu fliehen. VomOpfer wird
jedoch verlangt, dass es das leichteste Mittel
ergreifen sollte, welches ihm konkret zur
Verfügung steht und auch den gewünschten
Erfolgt verspricht.

Mit anderen Worten: es muss jenes Mit-
tel ergreifen, welches den Einbrecher am
wenigsten verletzt und die Abwehrhandlung
gegen den Einbrecher und die angegriffe-
nen Rechtsgüter des Täters dürfen nicht in
einem krassen Missverhältnis zueinander
stehen.

Von einem nicht trainierten und unvor-
bereiteten Durchschnittsbürger verlangt der
Gesetzgeber unheimlich viel Selbstkontrolle
und Dosierung. Überschreitet der abwehren-
de Hauseigentümer oder Mieter die Grenzen
der Notwehr nach Art. 15 StGB, so wird er
bestraft, wobei die Strafe gemildert wird
(Art. 16 Abs. 1 StGB).

Werden die Grenzen der Notwehr jedoch
in entschuldbarer Aufregung oder Bestür-
zung, wie zum Beispiel aus Angst, Erschrecken
oder Verwirrung (jedoch nicht ausWut, Zorn
oder Rache), über den Angriff überschritten,
handelt der Angegriffene nicht schuldhaft

(Art. 16 Abs. 2 StGB) und wird somit auch
nicht bestraft.

Aus Opfern keine Täter machen
Das Strafrecht erlaubt es, den konkreten Um-
ständen Rechnung zu tragen und im Einzel-
fall zu entscheiden, ob ein Notwehrexzess ent-
schuldbar und somit eine Strafbefreiung
angemessen ist. Wird eine Person in den ei-
genen vierWänden angegriffen und wehrt sie
sich in exzessiver Weise, so wird die Strafe
gemäss geltendem Recht gemildert.

Für einige Politiker geht der Schutz des
Opfers zu wenig weit. Diese möchten, dass
in Zukunft vermieden wird, dass die Opfer
aufgrund ihrer Abwehrhandlung zu Tätern
werden und sie sich nebst dem erlittenen
Schock und dem psychischen Trauma noch
vor Gericht verantworten müssten, wenn
sie sich gegen einen Einbrecher gewehrt
haben.

Diese Befürworter einer Verstärkung des
Notwehrrechtes möchten, dass das Recht
des Hauseigentümers oder des Mieters, sich
zu Hause zu wehren, verstärkt wird. Als
Begründung führen sie an, dass sich die
Kriminalität geändert habe. Nutzten Krimi-
nelle früher noch die Abwesenheit der Be-
wohnerinnen und Bewohner aus, um inWoh-
nungen und Häuser einzudringen, greifen
sie heute die Opfer immer öfters in deren

Notwehr und ihre Grenzen

Die erlaubte Eigenmacht des Eigentümers
oder des Mieters gegenüber Einbrechern

Tiziano Winiger
Lic. iur.
MAS REM FHZ
Telefonische Rechtsberatung
HEV Zürich
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Es kommt häufig vor, dass Erbengemein-
schaften nicht durch Erbteilung aufge-
löst werden, sondern während Jahrzehnten
als fortgesetzte Erbengemeinschaften wei-
terbestehen. Die Steuerfolgen sollten da-
bei nicht aus den Augen verloren gehen,
es könnte sonst teure Überraschungen
geben.

Vermögensübergänge zufolge Erbgang (oder
Schenkung) unterliegen der Erbschafts- und
Schenkungssteuer1.Werden dabei Liegenschaf-
ten übertragen, wird die Grundstückgewinn-
steuer2 aufgeschoben. Diese Regelung gilt, bis
die Erbteilung vollständig vollzogen ist. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die Liegen-
schaft in das Alleineigentum eines Erben über-
tragenwird,mehrere ErbenMiteigentumbilden
oder Gesamteigentümer infolge einfacher Ge-
sellschaft werden. Solange nur einzelne Erben
ausscheiden oder Teile des Nachlasses geteilt
werden3, besteht die bisherige Erbengemein-
schaft fort. Dies gilt auch dann, wenn Erben
versterben und deren Nachkommen eintreten.

Der Fall
Vater Kamber hinterliess seine Ehefrau, seine
beiden Töchter und einen Sohn als Erben. Der
Nachlass bestand zur Hauptsache aus einem
Einfamilienhaus. Die Erben vereinbarten, dass
der Sohn ausbezahlt und das Einfamilienhaus
auf die beiden Töchter übertragenwerde, wobei
der Ehefrau die lebenslängliche Nutzniessung
eingeräumt wurde. Nach dem Tod der Ehefrau
übernahm viele Jahre später eine Tochter die
Liegenschaft zu Alleineigentum. Das Kantona-
le Steueramt Schwyz stufte die Übertragung als

Verkauf ein und veranlagte eine Grundstück-
gewinnsteuer. Die Behörde stellte sich auf den
Standpunkt, die Erbteilung sei mit der Über-
tragung der Liegenschaft an die beiden Töchter
abgeschlossen gewesen, weshalb die Über-
tragung auf die Tochter eine steuerbare Hand-
änderung darstelle.

Der Entscheid
Für die Beantwortung der Frage, ob die Erben-
gemeinschaft schon zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens des Sohnes und der Übertragung der
Liegenschaft auf die beiden Töchter aufgelöst
wurde oder erst als eine Tochter die Liegenschaft
ins Alleineigentum übernahm, stellte das Ge-
richt auf den Grundbucheintrag sowie auf den
Erbteilungsvertrag ab. Vertrag wie auchGrund-
buch stellten klar, dass die verbleibenden Erben
die Erbengemeinschaft fortsetzen wollten. Die
Grundstückgewinnsteuer wurde damit aufge-
schoben.

Weitere Auflösungsgründe
In der Praxis kommen immer wieder Fälle vor,
bei denen sich die Erben der Tragweite ihres
Verhaltens nicht bewusst sind, z.B. wenn eine
Erbengemeinschaft über viele Jahre weiterge-
führt wird und zahlreiche Mutationen vorge-
nommen werden. Erschwerend ist, dass nicht
allein auf die Eintragung im Grundbuch abge-

Steuern

Erbengemeinschaften in der Steuerfalle

Auflösung der Erbengemeinschaft: wichtig ist der richtige
Zeitpunkt.

1 Alle Kantone ausser Kanton Schwyz und Bund
2 bei der Handänderungssteuer bestehen grosse kantonale

Unterschiede
3 subjektiv- und objektiv-partielle Erbteilung
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Sie stehen vor wichtigen Entscheiden rund um Ihre Immobilie?
Kauf | Verkauf | Vermietung | Bewertung

Das Kubus-Team bietet ein breites Leistungsspektrum zu diesen Themen
und ergänzt sich optimal in Bezug auf Ausbildung, Fachkompetenz und
Erfahrung. Wir verstehen uns als engagierte, verlässliche Partner und
freuen uns auf Ihren Anruf.

Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen, denn Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Das Kubus-Team
freut sich auf Ihren Anruf
+41 44 252 71 80

Kubus Real Estate AG, Seefeldstrasse 9, CH-8008 Zürich
Tel. +41 44 252 71 80, info@KubusRE.ch, www.KubusRE.ch
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«Liegenschaftsverwaltung» vom 6. und 13. November 2015 (Angaben bitte in Blockschrift)

Name Vorname mit Ehepartner

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere
Website www.hev-zuerich.ch unter «Seminare & Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

Seminar

Liegenschaftsverwaltung

Aus dem Seminarinhalt:

➢ Die Verwaltungsübernahme

➢ Die Vermietung

➢ Der Mietvertrag

➢ Der Mietzins

➢ Die Mietzinsanpassung

➢ Die Nebenkosten

➢ Die Mängelrechte im Mietrecht

➢ Die Renovation

➢ Die Hauswartung

➢ Die Versicherungen des Hauseigentümers

➢ Die Kündigung

➢ Der Wohnungswechsel

➢ Das Mahnwesen im Mietrecht

✂

I N F O R M AT I O N E N

Datum 6. und 13. November 2015
(2-Tages-Kurs), 8.00 bis 17.00 Uhr

Seminarort Belvoirpark Hotelfachschule Zürich

Seminarkosten inkl. ausführlicher Dokumentation
und Stehlunch an beiden Kurstagen

Mitglieder*: Einzel CHF 800.–, Ehepaar** CHF 1500.–
Nichtmitglieder: Einzel CHF 900.–, Ehepaar** CHF 1700.–
* Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der Mitglieder-
nummer gewährt werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

** Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss 14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullie-
rungen nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungsgebühr
von 50% der Seminarkosten zu entrichten. Bei Absage am
Seminartag und unentschuldigtem Nichterscheinen bleiben
die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.
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stellt werden kann: Sowohl die Erbengemein-
schaft als auch die einfache Gesellschaft kenn-
zeichnen sich durch Gesamteigentum an den
Erbschafts- bzw. Gesellschaftssachen. Ent-
scheidend ist die nach objektiven Massstäben
zu beurteilende Vorgehensweise der Erben,
die sich u.a. aus einem Vertrag und aus dem
tatsächlichen Verhalten ergibt. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, dass sich die Erben
wie eine auf Liquidation gerichtete Gemein-
schaft verhalten. Dies ist solange der Fall, als
dass sie einzig die Sicherung, Erhaltung und
sachentsprechende Bewirtschaftung des Nach-
lasses anstreben. Gehen die Erben über den
Erhaltungszweck hinaus, indem sie z. B. ein
Einfamilienhaus durch ein Mehrfamilienhaus
ersetzen, bilden sie keine Erbengemeinschaft
mehr, sondern eine einfache Gesellschaft. Der
Unterschied ist deutlich spürbar, wird
doch jede Ausgleichszahlung an einen aus-
scheidenden Erben als Verkauf taxiert, mit
den entsprechendenGrundstückgewinnsteuer-
folgen4.

In den letzten Jahren ist die Tendenz auf-
gekommen, allein infolge des Zeitablaufs die
Erbengemeinschaft als aufgelöst anzusehen. So
geht der Kanton Solothurn vermutungsweise
davon aus, dass auch ohne formelle Vereinba-

rung eine Erbschaft nach zehn Jahren als geteilt
anzusehen ist. Immerhin werden die betroffe-
nen Erbengemeinschaften informiert und es
wird ihnen Zeit gegeben, Massnahmen zu tref-
fen oder den Gegenbeweis anzutreten5.

Empfehlung
Erbengemeinschaften sind von der gesetzlichen
Konzeption her als Übergangslösung gedacht.
Aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips sind
sie beschränkt handlungsfähig. Trotzdem kann
es gute Gründe geben, die Aufteilung des Nach-
lass aufzuschieben. Um steuerliche Überra-
schungen zu vermeiden, ist es ratsam, denWil-
len zur Weiterführung der Erbengemeinschaft
nicht nur im Grundbuch klar zu dokumentie-
ren, sondern auch indem z.B. die Liegenschaf-
tenabrechnung unter dem Namen der Erben-
gemeinschaftgeführt und inder Steuererklärung
als Anteil an unverteilter Erbschaft deklariert
wird. Zudem sollten bei grösserenVeränderun-
gen (Ausscheiden von Mitgliedern, Um- und
Neubauten) diemöglichen Steuerfolgen vorgän-
gig geklärt werden. ■

Martin Byland
Lic. iur.
Rechtsanwalt,
TBO Treuhand AG, Zürich

4 u.U. erfolgt bei der Direkten Bundsteuer zusätzlich die
Besteuerung als Liegenschaftenhändler inkl. AHV-Beitrag
5 vgl. Merkblatt zur Steuerpraxis 2003 Nr. 1.

Herausgegeben vom Kanton Solothurn
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Das Thema Untermiete beschäftigt die Ge-
müter vieler Vermieter immer wieder und
immer öfter. Insbesondere scheint es
manchen unverständlich, dass man bei der
Auswahl der Bewohner einer vermieteten
Wohnung eingeschränkt respektive faktisch
praktisch davon ausgeschlossen ist.

Vom System her ist die Untermiete zwar bewilli-
gungspflichtig, eine Verweigerung derselben ist
aber nur unter einigenwenigenVoraussetzungen
zulässig. Dies ist unter demStandpunkt zu sehen,
dass der Mieter dem Vermieter jederzeit für alle
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen,
vor allemdieMietzinszahlung und den vertrags-
gemässen Gebrauch der Sache auch durch den
Untermieter, haftbar ist.

Gemäss Art. 262 OR gibt es drei Gründe
für die Ablehnung der Zustimmung, laut Abs. 3
haftet der Mieter des Weiteren auch dafür, dass
derUntermieter die Sache nicht anders gebraucht,
als dass es ihm selber gestattet ist. Nichtsdesto-
trotz kann es bei Passivität oder Gutmütigkeit
des Vermieters zu Untermietverhältnissen mit
missbräuchlichen Bedingungen kommen. Auch
Unterunter- oder kettenartigeUntermietverhält-
nisse sind grundsätzlich zulässig. Auf jedes dieser
Mietverhältnisse sind die Vorschriften von Art.
262 OR anwendbar.

Der Unteruntervermieter muss denn aber so-
wohl die Zustimmung des Untervermieters wie
auch desVermieters einholen, und beiden stehen
die Verweigerungsgründe zu. Auch kann der
Vermieter denUnteruntermieter direkt dazu an-
halten, die Sache nicht anders zu gebrauchen, als
es demMieter zusteht.

Kettenuntermietverhältnisse
grundsätzlich zulässig
Dass undweil solcheKettenuntermietverhältnis-
se grundsätzlich zulässig sind,muss aber dennoch
eine Voraussetzung erfüllt sein: Dem Vermieter

muss das Recht zustehen, demMieter zu kündi-
gen, obwohl er keine Einwendungen gegen das
Untermietverhältnis hat, jedoch dasUnterunter-
mietverhältnismit berechtigter Berufung aufArt.
262 OR ablehnt. Die Verweigerungsgründe sind,
wie erwähnt, der vertragswidrigeGebrauch durch
denUntermieter, desMietersWeigerung, die Be-
dingungen derUntermiete bekannt zu geben, und
die missbräuchlichen Untervermietungsbedin-
gungen. Dabei geht es hauptsächlich um den
Schutz der Interessen des Vermieters, welcher
nicht geprellt werden soll, weil sich der Mieter
ohne eigene Leistung an derMietsache bereichert.
Anerkannt ist aber ein Zuschlag für eigene Inves-
titionen, Gegenstände oder Nebenleistungen
durch den Mieter.

Als eine Art Generalklausel präsentiert sich
der dritte Verweigerungsgrund: wesentliche
Nachteile für denVermieter. Dazu zählt alles, was
nicht den Bestimmungen des Hauptmietvertra-
ges entspricht, und auch alles, was subjektiv und
objektiv eine relevante Benachteiligung des Ver-
mieters oder der Mietsache zur Folge hat. Ent-
sprechende Verstösse könntenmit einer (ordent-
lichen) Kündigung sanktioniert werden. Im
konkreten Fall müsste aber immer durch eine
Fachperson genauer abgeklärt werden, ob solche
Gründe vorliegen.

Direkter Ausweisungsanspruch
gegen den Untermieter
Wie erwähnt, haftet der Mieter dem Vermieter
auch für den vertragsgemässen Gebrauch des
Untermieters. Hier ist speziell zu beachten, dass
derVermieter dieMöglichkeit hat, denUntermie-
ter direkt dazu anzuhalten. Normalerweise wird
der jedoch in der Praxis wohl den Mieter auf-
fordern, den vertragswidrigen Gebrauch durch
den Untermieter zu beenden, denn in der Kon-
sequenz steht ihm das Kündigungsrecht nur
gegenüber demMieter zu. Mit dem Untermieter
hat er ja keinen Vertrag respektive rechtliche Be-

Mietrecht

Die Untermiete, insbesondere die
Unter-Untermiete

Affoltern am Albis, Bäretswil, Bassersdorf, Bauma,
Benken, Birmensdorf, Bülach, Dielsdorf, Dietikon,
Effretikon, Eglisau, Einsiedeln, Elgg, Feldmeilen, Gossau,
Henggart, Hombrechtikon, Menzingen, Mettmenstetten,
Pfungen, Regensdorf, Richterswil, Rorbas, Rüschlikon,
Russikon, Schwerzenbach, Seuzach, Stäfa, Turbenthal,
Uster, Wädenswil, Wetzikon, Winterthur, Zumikon.
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Elektroinstallation
Gebäudeautomation
Telematik/IT
Service 24h-Pikett



Freigutstrasse 40 | 8001 Zürich | T 044 281 93 93
www.spalingerimmobilien.ch

WIR ÖFFNEN TÜREN
FÜR ANLAGE IMMOB I L I EN
UND WOHNE IGENTUM

Claudia Spalinger & Iris Lesmann

Mit unserer langjährigen Erfahrung und einer
guten Vernetzung in der Immobilienbranche sind
wir im Wirtschaftsraum von Zürich bis Basel tätig.

Ist der Zeitpunkt für eine Veränderung bei Ihrer
Liegenschaft gekommen? Wir unterstützen Sie
kompetent. Rufen Sie uns an!
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ziehung. Notfalls müsste er also dem Mieter
kündigen, obwohl dieser im konkreten Fall
«nichts dafür kann». Jedoch hat er einen direkten
Ausweisungsanspruch gegen den Untermieter,
sollte dieser bei Beendigung des Hauptmietver-
hältnisses nicht ausziehen.

Beschränkter Erstreckungsanspruch
Beim Verhältnis zwischen Untervermieter
(Hauptmieter) und Unteruntermieter handelt es
sich umein gewöhnlichesMietverhältnis, aufwel-
ches sämtliche Bestimmungen desMietrechts an-
wendbar sind. So stehen dem Unteruntermieter
beispielsweise Mängelrechte zu und er geniesst
den gesetzlichenKündigungsschutz. Somit stehen
dem Untervermieter auch alle Kündigungsmög-
lichkeiten zu, auch er ist an die zwingenden ge-
setzlichen Formvorschriften (amtliches Formular
für Kündigung/Anfangsmietzins) gebunden.

Im zweiten Fall ist jedoch bei Nichtverwen-
dung nichtigerMietzinsvereinbarungen auch der
Hauptmietzins und dessen Entwicklung bei der

Festlegung durch denRichter zu berücksichtigen.
Der Erstreckungsanspruch ist allerdings be-
schränkt: Das Untermietverhältnis kann längs-
tens bis zum Ablauf des Hauptmietverhältnisses
erstreckt werden.

SodannmüssenAnpassungen desUntermiet-
zinses nicht unbedingt identisch sein mit dem
Hauptmietzins. Allerdings sind die Meinungen
nicht einheitlich, ob auf denUntermietzins über-
wälzte Erhöhungen des Hauptmietzinses vom
Untermieter angefochten werden können, egal,
ob dies für das Hauptmietverhältnis in einem
Verfahren überprüft worden ist oder nicht. ■

Kathrin Spühler
Lic. iur.
Telefonische Rechtsberatung
HEV Zürich

Testament – Erbteilung
Welche Formvorschriften verlangt ein Testament?
Wie/Was kann angeordnet werden (Pflichtteil,
Erbvertrag etc.)? Welche Absprachen können mit
den späteren Erben getroffen werden?
Hans Hegetschweiler, Rechtsanwalt, gibt auch
anhand von Beispielen Auskunft.
Interessierte können allfällige Fragen vorgängig
unter info@hev-duebendorf.ch stellen.
Wir laden alle Interessierten herzlich zum Vortrag
mit anschliessendem Apéro ein am
Donnerstag, 24. September 2015, 20.00 Uhr
im ref. Kirchgemeindezentrum ReZ,
Bahnhofstr. 37/Lindenplatz, Dübendorf
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme; auch Nichtmitglieder
sind herzlich willkommen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unser Angebot ist Ihr
Gewinn

www.hev-duebendorf.ch
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A N M E L D U N G F Ü R S E M I N A R

«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft» vom 23. Oktober 2015 (Angaben bitte in Blockschrift)

Parkplatz Autonummer

Name Vorname mit Ehepartner

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere
Website www.hev-zuerich.ch unter «Seminare & Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

Seminar

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht ■ Marktchancen ■ Projektierung
■ Kostenvoranschlag ■ Terminplanung ■ Submission
■ Auftragsvergebung ■ Mieterorientierung ■ Ausführung
(konkrete Beispiele anhand ausgeführter Objekte)
■ Kostenkontrolle ■ Abrechnung ■ Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung
bis zur Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten ■ Rechte
und Pflichten der Parteien ■ Mietzinsreduktion während
der Bauarbeiten ■ Umfassende Überholung und
Wertvermehrung ■ Berechnung und Durchführung der
Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

I N F O R M AT I O N E N

Datum: Freitag, 23. Oktober 2015, 8.15 bis 12 Uhr

Referenten: Elio Pola, Projektleiter;
lic. iur. Sandra Heinemann

Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,
8038 Zürich-Wollishofen

Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze vorhan-
den. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder*: Einzel CHF 260.–, Ehepaar** CHF 420.–
Nichtmitglieder: Einzel CHF 300.–, Ehepaar** CHF 500.–
* Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der Mitglieder-

nummer gewährt werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

** Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss: 14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullie-
rungen nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungsgebühr
von 50% der Seminarkosten zu entrichten. Bei Absage am
Seminartag und unentschuldigtem Nichterscheinen bleiben
die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

✂

IHRE PARTNER FÜR ALLE FRAGEN
RUND UM IHRE IMMOBILIE

IMOYA IMMOBILIEN AG
Florastrasse 49
8008 Zürich

info@imoya-immo.ch

Jean-Pierre Bloch Roland A. Munz
Tel. 044 515 00 44 Tel. 044 515 00 40

· VERKAUF
· SCHÄTZUNG
· UMNUTZUNG

imoya-immo.ch
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Daniela Fischer
Lic. iur.
Telefonische Rechtsberatung
HEV Zürich

befristet mieteten. Sie hatten beide auch
befristete Arbeitsverträge für jeweils ein
Jahr. Der zweite Mietvertrag war befristet bis
Ende Januar 2007. Der dritte Mietvertrag
dauerte bis Ende Januar 2009.

In der Folge wollten die Vermieter nur
noch einen einjährigen Mietvertrag anbie-
ten, die Mieter woll-ten aber einen Miet-
vertrag bis Ende Juni 2010 und gaben vor, dass
sie auf dieses Datum ohnehin in die Heimat
zurückkehren wollten. Das stimmte aber nicht,
ein Mieter hatte eine unbefristete Arbeits-
stelle gefunden, die andere Mieterin war ar-
beitslos.

Der vierte Vertrag kam zustande, befristet
bis Ende Juni 2010. ImMärz 2010 beantragten
die Mieter eine weitere Vertragserneuerung
ab Juli 2010, was von denVermietern abgelehnt
wurde, da sie dieWohnung einem Bekannten
vermieten wollten. Die Mieter gelangten an
die Schlichtungsbehörde mit dem Begehren,
die Befristung des Vertrages sei ungültig. Das
Mietgericht und das Obergericht des Kantons
Genf gaben den Mietern Recht. Das von den
Vermietern angerufene Bundesgericht sah das
anders.

Grundsätzlich zulässig, da nicht
verboten
Das Bundesgericht bestätigte in den Erwä-
gungen die grundsätzliche Zulässigkeit von
Kettenverträgen unter dem Vorbehalt des
Rechtsmissbrauchs. Ein Vermieter handle
rechtsmissbräuchlich, wenn er die Absicht
habe, sich für eine unbestimmte Zeit zu
binden, aber mehrere aufeinanderfolgende
befristeteMietverträgemit dem Ziel abschlie-
sse, zwingende Gesetzesbestimmungen zu

umgehen. Auch wenn es zutreffe, dass Ketten-
mietverträge dem Vermieter Vorteile ver-
schaffen könnten, blieben sie aber grund-
sätzlich zulässig, da sie durch das Gesetz nicht
verboten seien. Der Mieter, der sich auf die
Umgehung von Schutzbestimmungen berufe,
habe den Rechtsmissbrauch zu beweisen. Zur
Beantwortung der Frage sei eine Prüfung und
Wertung aller Umstände des Einzelfalles er-
forderlich.

Im vorliegenden konkreten Fall kam das
Bundesgericht zum Schluss, dass die ers-
ten Befristungen der Verträge einen sachli-
chen Grund gehabt haben, da die Mieter
befristete Arbeitsstellen hatten. Der letzte
Vertrag sei auch auf Wunsch der Mieter
bis Ende Juni 2010 befristet gewesen, da
sie in ihr Heimatland hätten zurückkehren
wollen.

Die Gesamtwürdigung des Sachverhaltes
erlaube nicht den Schluss, dass die Vermie-
ter die Absicht gehabt hätten, zwingende
Mieterschutzbestimmungen zu umgehen. Des-
halb habe das Mietverhältnis gültig am
30. Juni 2010 geendet. ■

BGE 139 III 145 (BGer 4A_604/2012)
vom 26. Februar 2013

Für Infos rund um die Uhr: www.hev-zuerich.ch
www.hev-zh.ch
www.hev-schweiz.ch
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Kettenmietverträge sind grundsätzlich er-
laubt, es sei denn, der Vermieter beab-
sichtige ein längeres Mietverhältnis und
wolle mit der Befristung in erster Linie
den Schutz des Mieters umgehen. Ob eine
Gesetzesumgehung vorliegt, entscheidet
sich im konkreten Einzelfall.

Es steht den Parteien frei, nach Ablauf eines
befristeten Mietverhältnisses den Vertrag
auf eine weitere bestimmte Dauer zu verlän-
gern. Setzen die Parteien das Mietverhältnis
stillschweigend fort, dann gilt es als unbefris-
tetes Mietverhältnis (Art. 266 Abs. 2 OR).
Auch nach dem Grundsatz der Vertragsfrei-

heit ist es erlaubt, mehrmals hintereinander
nur befristete Verträge abzuschliessen. Für
die wiederholte Aneinanderreihung von be-
fristeten Mietverträgen auf jeweils eine nur
kurze Dauer können durchaus sachliche Grün-
de vorliegen. Nur wenn die «Kettenverträge»
zur Umgehung von Kündigungsschutzbe-
stimmungen oder der Bestimmungen über
den Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen
benutzt werden, liegt ein Missbrauchstat-
bestand vor.

In einem kürzlich vom Bundesgericht zu
beurteilenden Fall ging es um zwei Einwan-
derer aus Spanien, die in Genf zusammen eine
Wohnung für ein Jahr bis Ende Februar 2005

Mietrecht

Zulässigkeit von Kettenmietverträgen

René Biber – ehemaliger Geschäftsleiter des Notariats­
inspektorats des Kantons Zürich – berät Sie weitsichtig
und erstellt Ihnen einen Vorsorgeauftrag oder eine
Patientenverfügung nach Mass.

www.mengelt-vermoegen.ch | Uster Optimiert Vermögen.

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Ihnen und Ihren Nachkommen zuliebe
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A N M E L D U N G F Ü R S E M I N A R

«Erbschaftsregelung für Hauseigentümer» vom 2. Oktober 2015 (Angaben bitte in Blockschrift)

Parkplatz Autonummer

Name Vorname mit Ehepartner

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere
Website www.hev-zuerich.ch unter «Seminare & Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

Seminar

Erbschaftsregelung für Hauseigentümer
Grundlagen
Erbengemeinschaft ■ Erbanspruch ■ Verfügbare
Quote ■ Testament ■ Erbvertrag ■ Schenkung
■ Enterbung ■ Willensvollstreckung

Immobilien
Miete ■ Pacht ■ Nutzniessung ■ Wohnrecht ■ Kauf
■ Schenkung ■ Erbvorbezug ■ Gewinnanteilsrecht
■ Stockwerkeigentum ■ Miteigentum ■ Gesamteigentum

Steuern und Steuerplanung
Erbschafts- und Schenkungssteuer ■ Grundstück-
gewinnsteuer ■ Einkommens- und Vermögens-
steuer ■ Inventarverfahren inkl. Schwarzgeld ■ Erbteilung
■ Steuerfallen ■ Immobiliengesellschaft ■ Steuer-
planungsgrundmöglichkeiten

Anschliessend Apéro

I N F O R M AT I O N E N

Datum: Freitag, 2. Oktober 2015, 8.30 bis 12 Uhr

Referenten: lic. iur. Cornel Tanno, Rechtsanwalt, HEV
Zürich; lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt, HEV Zürich;
lic. iur. Martin Byland, Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG

Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-
Wollishofen

Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze vorhan-
den. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder*: Einzel CHF 260.–, Ehepaar** CHF 420.–

Nichtmitglieder: Einzel CHF 300.–, Ehepaar** CHF 500.–

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der Mitglieder-
nummer gewährt werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

** Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss: 14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullie-
rungen nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungsgebühr
von 50% der Seminarkosten zu entrichten. Bei Absage am
Seminartag und unentschuldigtem Nichterscheinen bleiben
die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

✂
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Bestellformular siehe Seite 51 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch

für Mitglieder für Nichtmitglieder

Vermietung von Geschäftsräumen
Artikel-Nr. 40088 (2013, 68 Seiten) CHF 27.50 CHF 32.50

Anmeldung für gewerbliche Räume
Artikel-Nr. 30009 CHF 1.50 CHF 2.50

Mietvertrag für Geschäftsräume inkl. Allg. Bedingungen

Artikel-Nr. 10009, Set à je 2 Stk. CHF 6.50 CHF 8.50

Protokoll für gewerbliche Räume
Artikel-Nr. 30034, Garnitur 3fach CHF 4.00 CHF 6.00

Drucksachenverkauf

Vermietung von
Geschäftsräumen

Bildet ein Geschäftsraum das Ob-
jekt des Mietvertrages, ist eine
ganze Reihe von besonderen Bestim-
mungen zu beachten. Diese weichen
inhaltlich z.T. zu Gunsten, z. T. zu Las-
ten der Vermieterschaft von den Be-
stimmungen für Wohnräume ab und ent-
halten eigene Regeln.

Als Geschäftsraum gelten Räume, welche dem
Betrieb eines Gewerbes oder der Ausübung
einer beruflichen Tätigkeit dienen, wobei eine
wirtschaftliche Tätigkeit im weitesten Sinne
auszuüben ist. Die Tätigkeit muss nicht zwin-
gend gewinnbringend, aber zumindest erwerbs-
orientiert sein. Unerheblich ist, ob es sich um
eine haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit
handelt.

Der Begriff «Geschäftsraum»wird nach bun-
desgerichtlicher Rechtsprechungweit ausgelegt.
Selbst ein Hobbyraum, welcher als Garagen-
anbau einem Mechaniker als Werkstatt zur
Reparatur von Oldtimern dient, wurde vom
Bundesgericht als Geschäftsraum angesehen.
Nicht als Geschäftsraum gelten hingegen ge-

sondert vermietete Garagen, Baracken, Garten-
häuschen, Bootshäuschen usw.

Der 68-seitige Ratgeber «Vermietung von
Geschäftsräumen» des HEV Schweiz weist auf
die speziellen rechtlichen Bestimmungen hin.
Er erläutert die Besonderheiten beim variablen
Mietzins, präsentiert Sicherheitsmöglichkeiten,
enthält wertvolle Ausführungen zum Mehr-
wertsteuerrecht, Tipps für die Rohbaumiete und
vieles, vieles mehr.

Der HEV bietet aber auch eine Reihe von
Formularen an, welche bei der Vermietung von
Geschäftsräumen äusserst hilfreich sind. ■

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Bitte
ja
nicht
sanieren!
ohne unsere Förderbeiträge
für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

Wenn Sie Ihr Gebäude jetzt energetisch
sinnvoll modernisieren, können Sie mit finanzieller
Unterstützung rechnen und erst noch Steuern sparen.
Wie das funktioniert und was Sie dabei alles
beachten sollten, erfahren Sie auf:

Wenn Sie Ihr Gebäude jetzt energetisch

...exklusiv für

Hauseigentümer

im Kanton

Zürich
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Bestellformular
Art.-Nr. Anzahl Artikel Preise CHF

Mitglieder Nichtmitglieder

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Zürcher Mietvertrag für Wohnräume inkl.Allg. Bedingungen (2013)

Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20100 Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses (2014) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN Übersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl.Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl.Allg. Bedingungen (2013)
Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
inkl.Allg. Bedingungen (2007) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl.Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2012) 2.50 3.50

❏ franz. ❏ ital. ❏ engl. ❏ span. 5.50 7.50
❏ türk. ❏ alb. ❏ serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
❏ franz. ❏ ital. ❏ engl. ❏ span. 5.50 7.50
❏ türk. ❏ alb. ❏ serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr.Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular (1.1.2011) Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Wegleitung für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4-seitig, Garnitur 3-fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2010) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (2014) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.Allg. Bedingungen (2012) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.Allg. Bedingungen (2014) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste:Ausschr. von Verwaltungsmandaten für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00

✂

www.homegate.tv
Jede Woche 17.30 Uhr auf
Ihrem Regionalsender
Diesen Monat im HEV-Ratgeber:
– Roger Kuhn zum Thema Hauskauf und
was es im Bezug auf die Übernahme
von Versicherungen etc. zu beachten gilt

– Hans Barandun über die Wohnungs-
rückgabe aus Sicht des Eigentümers



Küche, Bad, Möbel nach Mass

Grosse
Aus-

stellung

Walter Bochsler AG
Steinackerstr. 38
8902 Urdorf
044 736 40 40
www.bochsler-ag.ch
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Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94

Wir begeistern Kunden - täglich!

3-fach-AKTION.
Jetzt Fenster sanieren & profitieren!
• 3-fach-Glas (Minergiestandard) zum Preis von 2-fach-Glas
• Sicherheitsstufe MONO inklusive
• Design-Fenstergriffe in Edelstahl gratis zu allen Fenstern

Domeisen Fenster AG
www.domeisenfenster.ch
info@domeisenfenster.ch
Telefon 062 871 67 40

Wir wollen nicht die Grössten
sein, sondern wir sind bestrebt,
die Besten zu werden.
Kurt r. Compagnoni | www.elektro-compagnoni.ch
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Art.-Nr. Anzahl Artikel Preise CHF
Mitglieder Nichtmitglieder

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2014) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund wertvermehrender Investitionen (2015) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00

Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (3. überarbeitete Auflage 2013) 40.00 45.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (überarbeitete Neuauflage 2011) 29.50 35.50
40055 Erben und Schenken (5. überarbeitete Neuauflage 2014) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (Neuauflage 2013) 25.00 25.00
50006 Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2012) 169.00 199.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB-Stick 169.00 199.00
50008 Handbuch und USB-Stick zusammen (2012) 209.00 239.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2015/2016) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40094 Immobilien-Wegweiser durch den Steuerdschungel 34.50 39.50
40050 Instandhalten, Erneuern, Umbauen (2013) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2013) 29.50 35.50
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (5. überarbeitete Auflage 2012) 29.50 33.50
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2011) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 6.00 9.00
40088 Vermietung von Geschäftsräumen (2013) 27.50 32.50
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 21.00 26.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) 39.50 44.50
60008 Die Blumen der Frauen 30.00 39.50
60009 Ein Stadtgarten mit mediterranem Flair NEU 24.00 28.00

B E S T E L LC O U P O N

Name Vorname Mitgliedernummer

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Einsenden an: HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, Tel. 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch.
Zuzüglich Bearbeitungs-/Material-Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten. Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

(s. Adressfeld auf letzter Seite)

✂
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Wer deutschsprachige Gartenbücher liest
und sich mit der Bepflanzung von Stauden-
rabatten befasst, wird dabei die Begriffe
«Leit- und Begleitpflanzen» kennen lernen.
In unserem Garten bezeichnen wir diese
lieber als «Königinnen und Dienerschaft»
oder «Aristokratie und gemeines Volk». Da
das gemeine Volk genauso wie die Diener-
schaft am königlichen Hof oft vielseitiger,
bunter und spannender ist als die Herr-
schaft, will ich für einmal dem gemeinen
Volk unter den Pflanzen ein Kränzchen win-
den.

Wie einsam wäre die schönste Königin, bei-
spielsweise eine üppige Strauchpfingstrose, ein
tiefblauer Rittersporn oder eine edle Rose, wenn
sie nicht von Untertanen umgeben wäre, die

ihre Schönheit erst richtig betonen – oder ihr
gar den Rang streitig machen? Doch wen soll
ich denn zum gemeinen Volk, zu den gewöhn-
lichen Pflanzen zählen?

Zu Recht werden Sie denken, dass (fast) alle
Pflanzen schön sind, sogar die unscheinbaren
wie zum Beispiel das «Katzenäugli» oder Eh-
renpreis (Veronica chamaedrys), eine kleine
Staude, die wir bei uns allerdings als Unkraut
entfernen. Für mich gehört zur Dienerschaft
oder zum gemeinenVolk, wer andere Pflanzen,
also die Königinnen und Aristokratinnen, erst
wirklich zur Geltung bringt oder wer zufrieden
ist, wenn er beispielsweise eine Rolle als Boden-
decker oder Begleiter zugewiesen bekommt. Aus
der Reihe tanzen darf diese Pflanze auch mal,
darf sich unverhofft versamen, darf einer Aris-
tokratin die Show stellen, darf sich uns alsWe-
gelagerer in den Weg stellen, was momentan
eine Königskerze (Verbascum densiflorum) auf

Aristokratie und gemeines Volk

Unsere Dienerschaft im Garten

NATUR

 Ist der Fingerhut eine Königin oder doch eher Dienerin.
 Laubblatt der Alchemilla, ein botanisches Kunstwerk.

Flockenblume.
Sieht sie nicht
königlich aus?

Kriechender
Günsel, eine
eigensinnige
Pflanze.

Veilchen sind
Frühlingsboten.
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Barbara Scalabrin-Laube
Gartenliebhaberin
Alten/ZH

grünen Blätter würden auch einer Königin gut
stehen!

Einige der gewöhnlichen Pflanzen tragen
diese Bezeichnung sogar in ihrem Namen wie
etwa die Akelei, die botanischAquilegia vulga-
ris heisst. Die Artbezeichnung «vulgaris» be-
deutet «gemein, gewöhnlich» und kommt vom
lateinischen vulgus für Volk, also eine wirklich
gewöhnliche Staude, die leider in der Natur
nichtmehr oft zu finden ist, obwohl sie sich «wie
wild» durch Samen vermehrt. Auch die Akelei
dankt einen radikalen Rückschnitt nach der
Blüte mit einem frischen Blatthorst.

Aristokratie oder Dienerschaft?
Ob der gewöhnliche Oregano (Origanum vul-
gare) tatsächlich vulgär, also gewöhnlich ist,
muss jeder selber entscheiden. Mir kommt
diese aromatische Pflanze mit den violettroten
Blüten im Spätsommer jedenfalls nicht so
vor, denn ich mag sie als Zwischenpflanze
im Border und als Kraut in der italienischen
Küche, aber majestätisch ist sie wohl kaum,
eher anspruchslos, sofern der Boden nicht zu

feucht und der Platz schön
sonnig ist.

Wenn ich während des
Schreibens überlege, wer
denn noch zur Dienerschaft
in unserem Garten gehöre,
fällt es mir immer schwerer,
die Pflanzen zu kategorisie-
ren: Ich denke da z.B. an die
süss duftenden Veilchen (Vi-
ola odorata) und muss geste-
hen, dass sie im Frühling eine
Hauptrolle spielen, obwohl sie
nichtmajestätisch sind. Aber
ihr Duft, die violette Farbe
der Blüten und die frühe Blü-
tezeit lassenmich sie beinahe
als Prinzessin klassieren.
Aber trotz der guten Eigen-
schaften spielt sie bald darauf
eine Nebenrolle und wächst
ganz bescheiden zwischen
den Zwerggehölzen am son-
nigen Hang, wo auch einige

Storchenschnäbel (Geranium) die spezielleren
Stauden und Gehölze begleiten, genauso wie es
Katzenminze (Nepeta), Lenzrosen (Helleborus
x Hybridus), Purpurglöckchen (Heuchera) und
viele andere tun.

Das gemeine Volk in der Pflanzenwelt ver-
bindet wohl die Eigenschaft, dass es je nachGe-
schmack des Gärtners und der Gärtnerin und
je nach Standort zur Aristokratie ebenso wie
zur Dienerschaft gehören kann.Wer will schon
bestimmen, wo die Grenzen zu ziehen sind, wer
einer höheren oder tieferenGesellschaftsschicht
angehören soll? ■

Achtung! Die Taubnessel breitet sich aus.
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unserem Sitzplatz tut. Sie spielt sich dabei auf
wie eine Königin und ist doch eine häufige
Pflanze, aber ins rechte Licht gerückt…!

Teppich für die Auserwählten
Doch schauen wir uns die Dienerinnen unter
den Stauden an. Ein Kränzchen windenmöch-
te ich beispielsweise der kleinen Haselwurz
(Asarum europaeum), die ich zuerst im Thur-
wald beobachtete. Die nierenförmigen, glän-
zenden Blätter sind immergrün und schützen
die braunroten Blüten so sehr, dass man sich
bücken muss, wenn man sie im Frühling ent-
decken will. Sie mag unseren Lehmboden und
bildet kleine Teppiche unter Gehölzen, eine ganz
gewöhnliche, einheimische Pflanze mit vielen
guten Eigenschaften. In diesen ausdauernden
Teppich kann man beliebig Aristokratinnen
platzieren wie die riesige Hosta «Big Daddy»,
Schaublätter (Rodgersia), Astilben oder Kröten-
lilien (Tricyrtis).

Ebenso sehr mag ich den kriechenden Gün-
sel (Ajuga repens), der in vielen Katalogen als
idealer Bodendecker angepriesen wird. Die
Pflanze mit den blauen Kerzen und dem glän-
zenden Laub wollte
ich unbedingt an-
siedeln. Im Vorder-
grund des Borders
sollte sie eine im
Mai blau blühende
Insel bilden. Statt
zu gedeihen, ver-
schwand sie bald
und tauchte unver-
hofft an anderen
Orten auf, nämlich
an feuchten, halb-
schattigen Standor-
ten! Dortmachte sie
sich so sehr selbst-
ständig, dass ich
ihr ab und zu zei-
gen muss, wer hier
das Sagen hat!
Trotzdem gefällt
mir die Ajuga im-
mer noch, denn sie

ist eine hübsche und unproblematische Staude,
die manchmal auch rosa oder weisse Blüten-
rispen entwickelt.

Frauenmantel als Lückenfüllerin
Eine weitere Dienerin ist der Frauenmantel (Al-
chemilla mollis), auf den ich nicht verzichten
möchte, denn ich schätze die grüngelben Blüten
ebenso wie die grossen rundlichen Blätter. Im
Vordergrund des Borders gepflanzt füllt sie die
Lücken zwischen denAristokratinnen gekonnt.
Es lohnt sich, die Blüten und die Laubblätter
nach demVerblühen völlig zurückzuschneiden.
ZweiWochen später sind nicht nur frische Blatt-
horste nachgewachsen, nein, die kluge Gärtne-
rin hat die vermehrungsfreudige Pflanze damit
am Versamen gehindert!

Genau gleich behandle ich die Berg-Flocken-
blume (Centaurea montana), die ich ebenfalls
zum gemeinen Volk oder gar Fussvolk zähle,
weil sie nachmeiner Erfahrung auchmal unter
den Laubblättern einer Aristokratin hervor-
guckt, obwohl sie sonnige Lagen bevorzugt,
aber man kann ja nicht so wählerisch sein!
Die blauen, fiederteiligen Blüten und die grau-

Haselwurz − glänzendes Fussvolk.
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Ein Hitzerekord jagt den nächsten und
schon jetzt steht fest: Der Sommer 2015 ist
einer der heissesten seit Beginn der Wet-
teraufzeichnung. Das hinterlässt natürlich
auch Spuren in unseren Gärten.

Der Klimawandel ist nicht mehr zu übersehen
und hat auchAuswirkungen auf unsere Gärten.
Die Pflanzenmüssenmit langen
Hitze- und Trockenperioden
zurechtkommen. In Kalifornien
ist man vielerorts dazu überge-
gangen, den Rasen nicht mehr
zu giessen, sondern die ver-
trockneten Gräser einfach mit
grüner Farbe zu besprühen.
Soweit ist es bei uns zum
Glück noch nicht, aber auch in
der Schweiz richten Land-
schaftsgärtner seit einigen Jah-
ren vermehrt das Augenmerk
auf Pflanzen, die mit wenig
Wasser auskommen können,
denn sie werden für die Garten-
gestaltung und die Begrünung
von Extremstandorten in den
Innenstädten immer interes-
santer.

AnhaltendeHitze undWas-
sermangel sind in vielen Teilen
der Erde vollkommen normal.
Pflanzenarten, die dort be-
heimatet sind, haben Eigen-
schaften entwickelt, die ihnen
helfen, auch längere Trocken-
heit zu überstehen. Grundsätz-
lich lassen sich drei Anpas-

sungsstrategien unterscheiden: die Vermeidung
von trockenen Zeiträumen, die Verbesserung
derWasseraufnahme und die Verringerung des
Wasserverlusts durch Verdunstung.

Unterschiedliche Anpassungsstrategien
Umdie Sommertrockenheit zu überstehen, be-
enden manche Pflanzen ihren Jahreszyklus

An sonnigen und trockenen Standorten mit Wasser richtig haushalten

Das sind die Strategien der Pflanzen

NATUR

Alle Pflanzen, die an trockenen Stand-
orten wachsen, haben ihre Fähigkeit zur
Wasserversorgung optimiert. Die Wur-
zeln des Echten Weins können sogar bis
zu zehn Meter in die Tiefe vordringen.
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Schutzschicht versehen: Das ist beispielsweise
bei vielen Lorbeergewächsen (Lauraceae), aber
auch bei Kletterpflanzen wie dem Schmerwurz
(Dioscorea communis) oder Hängenden Gera-
nien (Geranium pelatum) der Fall. Die Schicht
hält nicht nur Feuchtigkeit zurück, sie reflek-
tiert auch die Sonnenstrahlen, was zusätzlich
vor Überhitzung schützt. Einige Pflanzen wie
der Lavendel hüllen sich in eine Wolke ätheri-
scher Öle. Diese legt sich wie ein unsichtbarer
Schutzschild um die Blätter und verhindert
ebenfalls, dass zu vielWasserdampf abgegeben
wird. Eine wirkungsvolle Methode, den Was-
serhaushalt zu optimieren, ist auch die Verklei-
nerung der Blätter – zum Teil sind sie nadelar-
tig geformt oder nur noch winzige Schuppen,
die eng am Stängel anliegen. Bekannte Beispie-
le sind Thymian (Thymus officinalis) und die
Vielblütige Heide (Erica multiflora).

Wind führt zu einem schnellen Gasaus-
tausch an der Oberfläche der Pflanzen und för-

dert damit die Verdunstung. Daher bildenman-
che Gewächse spezielle Merkmale aus, um ihr
Laub entsprechend zu schützen. Beim polster-
oder rosettenförmigenWuchs liegen die Blätter
am Boden an, wie etwa bei Echeverien (Eche-
veria) oder dem Blaukissen (Aubrieta). Auch
durch feine, oft filzige Behaarung des Laubs
wird der Wind um die Blattoberfläche so weit
gebremst, dass sich eine dünne, mit Wasser-
dampf gesättigte Luftschicht um die Pflanze
herum halten kann, was die Verdunstung ver-
hindert. DerMuskateller-Salbei (Salvia Sclares)
oder derWollziest (Stachys lanata) haben so ein
samtiges Blattwerk.

Besonders viel Feuchtigkeit verlieren Pflan-
zen bei der Photosynthese. Der Gasaustausch
erfolgt über kleine Spaltöffnungen, die sich
zumeist an den Blattunterseiten befinden.Wenn
Sauerstoff abgegeben und Kohlendioxid aus
der Luft aufgenommen wird, entweicht dabei
zwangsläufig immer auch Wasserdampf. Bei

Sukkulenten werden von Landschaftsgärtnern häufig für Extremstandorte und zur Dachbegrünung eingesetzt
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schon im Frühjahr und ziehen sich zurück.
Zwiebelblumenwie die Tulpe, deren ursprüng-
liche Heimat die Türkei ist, gehören dazu. Die
oberirdischen Teile der Pflanze sterben vor der
Trockenperiode ab, während die Zwiebeln in
dieser Zeit in der Erde reifen.

Alle Pflanzen, die an trockenen Standorten
wachsen, haben ihre Fähigkeit zur Wasserver-
sorgung optimiert – etwa mit behaarten und
bedornten Trieben und Blättern. In den kühle-
renMorgenstunden kondensiert die Luftfeuch-
tigkeit daran und läuft in kleinen Tröpfchen zu
denWurzeln hinab. Viele Disteln und auchGrä-
ser der Savannen und Prärien – zum Beispiel
das Boden-Liebesgras (Eragrostis curvala) –
kommen so an das lebenswichtige Nass. Eine
andere Strategie ist ein besonders ausgedehntes
Wurzelsystem, um auch an die letzen Wasser-
vorräte in der Erde zu gelangen. Gehölze wie

etwa Olivenbäume verfügen über ein solches.
Die Wurzeln des EchtenWeins (Vitis vinifera)
können sogar bis zu zehn Meter in die Tiefe
vordringen. Damit sich Pflanzen, die einen so
ausgeprägten Wurzelkörper bilden, nicht un-
terirdisch in dieQuere kommen, pflanzen Land-
schaftsgärtner sie immer in entsprechendenAb-
ständen.

Wasserverlust vermeiden
Besonders wichtig ist es für Pflanzen an heissen
und trockenen Standorten, sowenig Feuchtig-
keit wie möglich zu verlieren. Da Wasser vor
allem über die Blätter verdunstet, haben die
meistenGehölze aus demMittelmeerraum led-
riges Laub. Eine «dickeHaut» schränkt die Ab-
gabe vonWasserdampf über die Blattoberfläche
deutlich ein. Zudem haben einige Pflanzen ihre
Blätter mit einer wachsartigen, glänzenden

Olivenbäume verfügen über ein ausgedehntes Wurzelsystem, und Lavendel hüllt sich in eine Wolke ätherischer Öle, die sich
wie ein unsichtbarer Schutzschild um die Blätter legt.
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einigen Pflanzen – wie zum Beispiel Oleander
(Nerium oleander) – liegen die Spaltöffnungen
in kleine Gruben in den Blättern versenkt,
sodass sie vor Luftzug geschützt sind. Andere
– wie Rhododendron – können das Laub
zur Unterseite hin zusammenrollen und so
einen windstillen Raum schaffen. Manche
Gewächse sind auch in der Lage, Kohlendioxid
in speziellen Zellen zu speichern. Der Vorteil:
Zur Energiegewinnungmüssen die Spaltöffnun-
gen seltener geöffnet werden und es geht weni-
gerWasser verloren. Seggen (Carex) oder Fuchs-
schwanzgewächse wie Amaranth (Amaranthus)
arbeiten beispielsweise so.

Auch Sukkulenten wie die Mittagsblume
(Dorotheantus) besitzen einen besonderen Stoff-
wechsel, dennGasaustausch findet hier in erster
Linie in den kühleren Nachtstunden statt.
Ausserdem können sie Wasserreserven im
Gewebe speichern. Sukkulentenwie die kleinen
Mauerpfeffer-Arten (Sedum acre) werden
deshalb von Landschaftsgärtnern häufig für
Extremstandorte und zur Dachbegrünung ein-
gesetzt.

Aber auch wenn die Sommer immer wär-
mer werden, sind nicht alle trockenheitslieben-
den Pflanzen aus anderen Teilen der Welt für
unsere Breitengrade geeignet. Denn hierzu-
lande müssen sie auch mit den Winterfrösten
klarkommen, was auf einen Grossteil der
mediterranen Flora nicht zutrifft. Anders ist
es bei der Vegetation der nordamerikani-
schen Prärie, der alpinen Bereiche und an
Standorten mit kieshaltigen Böden. Diese
Regionen dienen den Experten für Garten
und Landschaft heute häufig als Vorbild, wenn
es darum geht, Flächen zu gestalten, die mit
grosser Hitze und wenig Wasser auskommen
müssen. ■

Da Wasser vor allem über die Blätter verdunstet, haben die
meisten Gehölze aus dem Mittelmeerraum ledriges Laub.
Zudem haben einige, wie etwa der Lorbeer, ihre Blätter mit
einer wachsartigen Schutzschicht versehen.
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Formularpflicht – auf zur nächsten Runde

SEITE DES PRÄSIDENTEN

Hans Egloff

Im Kanton Zürich gilt seit einigen Monaten (wieder) die Formular-
pflicht imMietrecht. Der Mieterverband spricht von einer (leider kaum
messbaren) mietzinsdämpfendenWirkung. Messbar ist in jedem
Fall der zusätzliche Aufwand…

Der Bundesrat hat dem Druck des Mieterverbandes nachgegeben
und will mit der angestossenen Mietrechtsrevision die Formularpflicht
schweizweit einführen. In den nächstenWochen und Monaten wird
diese Gesetzesanpassung in den eidgenössischen Räten zu diskutieren
sein.

In diesen Tagen wird das Bundesamt für Statistik die neuen Zahlen
über die in der Schweiz leer stehendenWohnungen publizieren. Die Zahl
der nicht vermieteten oder leer zum Verkauf stehendenWohnungen
dürfte wohl um 50000 liegen. Sie ist allerdings kaum sehr aussagekräftig.
So nützt es demWohnungssuchenden in der Stadt Zürich nichts,
wenn im Jura, in Grenchen oder SolothurnWohnungen leer stehen.
Verfügbare Wohnungen müssen am richtigen Ort sein und
qualitativ der Nachfrage entsprechen.

Schon vor einigen Jahren haben Ökonomen von Avenir Suisse
Leerstands- und Mietpreisentwicklung verglichen und versucht, die-
jenige Leerstandsziffer zu eruieren, bei welcher die Mieten weder steigen
noch sinken. Laut deren Berechnungen muss der Leerstand ungefähr
1,20 Prozent betragen, damit die teuerungsbereinigtenWohnungs-
mieten konstant bleiben.

Damit ist vonWerten die Rede, wie sie derzeit in etwa gelten.
Die Rahmenbedingungen können allerdings rasch ändern. So ist die
Masseneinwanderungs-Initiative noch nicht umgesetzt und scheint
der Bau-Boom langsam zu stocken. Aktuell werden in der Schweiz nur
etwa halb so viele Wohnungen gebaut wie noch in den Rekordzeiten
vor 40 Jahren.

Bei all dieser Zahlenklauberei und der Forderung nach höherer
Leerstandsquote ist zuletzt nicht zu übersehen oder zu vergessen, dass
jede leer stehendeWohnung für den Eigentümer Mietzinsausfall
und ungedeckte Finanzierungskosten bedeuten. In jedem Fall tut
«Bundesbern» gut daran, bei Eingriffen in den Mietwohnungsmarkt
grösste Zurückhaltung zu üben.

Hans Egloff
Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich
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